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Liebe Leserinnen und Leser,

das vorliegende Heft beschreibt im ersten Beitrag die Veränderungen in
den Unfallverhütungsvorschriften in den zurückliegenden 25 Jahren für den

Bereich der „Elektrischen Anlagen und Betriebsmittel“.

Zur Abrundung des Themas OLSP wird in einem weiteren Artikel auf das
Thema „Netzleittechnik für Oberleitungsanlagen“ eingegangen, da die hier

eingesetzte Technik in wesentlichen Teilen mit
der Technik der OLSP-Anlagen identisch ist und

hierzu immer wieder Fragen gestellt werden.

Ein dritter Artikel beschreibt die
Weiterentwicklungen im Bereich der elektrischen

Zugvorheizanlagen, unter besonderer
Berücksichtigung des Sicherheitsaspektes für

das Bedienpersonal.

In dem Beitrag „Förderung der Arbeitssicherheit
bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen“ wird auf die
Aktivitäten der DB Netz AG zur Verbesserung der

Arbeitssicherheit eingegangen.

Ihr „BahnPraxis E“-Redaktionsteam wünscht
Ihnen ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr

alles Gute und Gesundheit.

Und besonders allen Kolleginnen und Kollegen, die an den Festtagen
arbeiten müssen, einen ruhigen, vor allem unfallfreien Dienst.
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Die Bestimmung der Unfallver-
hütungsvorschrift wurden vor
mehr als 25 Jahren entworfen
und 1979 von den Unfallversi-
cherungsträgern z.B. als GUV
2.10 erlassen.

Mit dieser Unfallverhütungsvor-
schrift wurden im Jahre 1979
von den Unfallversicherungsträ-
gern neue Wege beschritten.

Die Unternehmer in Deutsch-
land wurden erstmalig verpflich-
tet, Arbeiten und Prüfungen an
elektrischen Anlagen und Be-
triebsmitteln ausschließlich
durch Elektrofachkräfte oder
unter deren Leitung und Auf-
sicht ausführen zu lassen.

Die Durchführungsanweisun-
gen zur GUV-V A3, die beispiel-
hafte Lösungsmöglichkeiten
zum Erreichen der Schutzziele
der Unfallverhütungsvorschrift
beschreiben, wurden in der
mehr als 25jährigen Erfolgsge-
schichte der Unfallverhütungs-
vorschrift mehrfach – zuletzt
1998 – dem Stand der Technik
und den geänderten Arbeitsbe-
dingungen und -verfahren an-
gepasst.

Die eigentliche Rechtsnorm
blieb jedoch unverändert.

Ab 1997 begann der Haupt-
verband der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften damit
die Unfallverhütungsvorschrift
neu zu gliedern, dieser Gliede-
rung hat sich der Bundesver-
band der Unfallkassen ange-
schlossen. Dabei wurde folgen-
des Schema als GUV-V… vor-
gegeben:

A allgemeine Vorschriften,
betriebliche Arbeitsplatzor-
ganisationen z.B.: GUV-V
A3 (Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel)

B Einwirkungen z.B. GUV-V
B3 (Lärm)

C Betriebsart/Tätigkeiten z.B.:
GUV-V C22 (Bauarbeiten)

D Arbeitsplatz/Arbeitsverfah-
ren z.B. GUV-V D32 (Arbei-
ten an Masten, Freileitun-
gen und Oberleitungsanla-
gen).

Mehr als 25 Jahre alt:

Die neue
GUV-V A3

Aus der Unfallverhütungsvorschrift
„Elektrische Anlagen und

Betriebsmittel“ GUV 2.10 wird nach
GUV-V A2 nun GUV-V A3

Dipl.-Ing. Heinrich Berle, EUK,
Technischer Aufsichtsdienst, Stuttgart

Die Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel“ vom Dezember 1978 heißt ab
1. Januar 2005 GUV-V A3. Dies ist aber nur eine

Änderung der Ordnungsnummer, unter der sie von den
Mitgliedsbetrieben der Eisenbahn-Unfallkasse bestellt
werden kann. Der Inhalt der Unfallverhütungsvorschrift

entspricht der der GUV-V A2 (bisher GUV 2.10).

Die ab 01.01.2005 erfolgte
Umbenennung von GUV-V A2
in GUV-V A3 wurde erforder-
lich, weil die Unfallverhütungs-
vorschriften „Betriebärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
aus systematischen Gründen
die Bezeichnung GUV-V A2 er-
halten muss.

Durch die Einführung der Un-
fallverhütungsvorschrift „Elektri-
sche Anlagen und Betriebsmit-
tel“ vor über 25 Jahren ist rück-
blickend festzuhalten, dass das
Unfallgeschehen durch den
elektrischen Strom in den letz-
ten beiden Jahrzehnten konti-
nuierlich im gewerblichen Be-
reich zurückgegangen ist. Dies
ist auch auf die Festschreibung
der Unternehmerpflichten beim
Umgang mit elektrischen Anla-
gen und Betriebsmitteln z.B. in
§ 3 der GUV-V A3 zurückzufüh-
ren. Zwischenzeitlich sind die
Forderungen der GUV-V A3 in
europäische Richtlinien umge-
setzt worden.

Aufgrund der neuen Ordnungs-
nummer GUV-V A3 ist es nicht
erforderlich die Unfallverhü-
tungsvorschrift „Elektrische An-
lagen und Betriebsmittel“ GUV-
V A2 (bisher GUV 2.10) neu zu
beschaffen, da bis auf redaktio-
nelle Änderungen und der Än-
derung der Ordnungsnummer
alles beim Alten bleibt.

Vorhandene GUV-V A2 -Exem-
plare (bisher GUV 2.10) können
bei Gelegenheit handschriftlich
mit der neuen Bezeichnung
GUV-V A3 versehen werden,
damit auch für den weniger
Sachkundigen Verwechslungen
mit der Unfallverhütungsvor-
schrift für „Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
vermieden werden.               �
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Technische
Lieferbedingungen

Die vorhandenen Technischen
Lieferbedingungen (TL OLA) aus
dem Jahre 1990 wurden für die
neuesten technischen Anforde-
rungen, Vorschriften und unter
Betrachtung der kommerziel-
len Bedingungen erweitert und
fortgeschrieben. Hierbei wurde
in Abstimmung mit der Zentrale
des Eisenbahnbundesamtes
(Sachgebiet 3) besonders auf
die Einhaltung der Regelwerke
geachtet.

Änderungen sind im Besonde-
ren beim technischen Aufbau
der Unterstationen (UST) durch-
geführt worden. Hier wurde der
Einsatz von neuen, Platz spa-
renden Techniken favorisiert, da
hierdurch preisgünstige Stan-
dardgeräte Verwendung finden
konnten (Abbildung 1).

Trafo-
schaltschrank

Die Spannungsversorgung ei-
ner UST erfolgt im Regelfall aus
einer 230-V-AC-Verteilung. Bei
besonderen Anforderungen an
die Verfügbarkeit (z.B. in ESTW)
kann der Fernwirkteil der UST
über eine gesonderte 230-V-

AC-Einspeisung gesichert ver-
sorgt werden. Die Netztrennung
zwischen Versorgungsnetz und
UST mit ihren unterschiedlichen
Netzformen erfolgt durch Trenn-
transformator.

Als Schutz gegen elektrischen
Schlag wird die Schutzklasse II
(VDE 0100 Teil 410) gefordert.
Es wird ein vollisolierendes Ge-
häuse nach VDE 0100 Abs. 6.2
aus glasfaserverstärktem, selbst-
löschendem Kunststoff verwen-
det. Der Schrank entspricht den
Anforderungen der Schutzart
IP2x  und  ist  für Umgebungs-
temperaturen von -30°C bis
+40°C verwendbar. Ein Öffnen
ist nur mit Hilfsmitteln möglich.
Sämtliche leitfähige Teile inner-
halb des Schrankes dürfen nicht
mit dem PE-Leiter verbunden
sein. Betriebsmäßig notwendi-
ge PE-Leiter (Isowächter/Über-
spannungsableiter) sind hiervon
ausgenommen. Die Messleitung
(Klemme KE) des Isolationslei-
ters ist aus Gründen der Über-
sichtlichkeit (Verwechselungen)
und der oben genannten Punkte
in schwarzer Farbe auszufüh-
ren.

Es werden Trenntransformato-
ren mit verstärkter Isolierung
nach VDE 0551 Teil 1 EN 60742
als Maßnahme zusätzlicher Si-
cherheit eingesetzt. Der Trafo

Jan-Thomas Walther, DB Energie und Gerd Altmann,
DB ProjektBau, Frankfurt am Main

Um den bisher geläufigen Begriff OSE (Ortssteuer-
anlagen) genauer definieren zu können, wurde der

Begriff Netzleittechnik für Oberleitungsanlagen einge-
führt. Hierdurch wurde der bereits vor Jahrzehnten

eingeführten Technik, die ein gemeinsames Gerät für die
Übertragungs-, Bedien- und Steuerungstechnik beinhal-

tet, Rechnung getragen. Als Kurzbezeichnung für die
technischen Erläuterungen wurde dafür der Begriff

Unterstation mit integrierter OSE – kurz UST – gewählt.
Um allen interessierten Mitarbeitern die Neuerungen und

Änderungen, die sich in den letzten Jahren ergeben
haben, näher bringen zu können, sollen mit diesem

Artikel Auszüge, Erläuterungen und Erfahrungen zum
Thema gegeben werden.

Netzleittechnik
für

Oberleitungs-
anlagen
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hat einen Temperaturüberwa-
chungsschaltkontakt, der zur
Steuerung eines vorgeschalte-
ten Lastschützes dient. Der PE-
Leiter der Zuleitung wird aus-
drücklich nicht aufgelegt. Die
Anlage ist für Fingersicherheit
nach VDE 0660 Teil 514 für alle
im Schutzraum (Schaltschrank)
befindlichen aktiven Teile aus-
gerüstet. Die Isolationsfestigkeit
der Versorgungs- und Informa-
tionsleitungen ist auf die höchs-
te auftretende Spannung zu
bemessen. Die Informationslei-
tungen werden räumlich ge-
trennt von den anderen Leitun-
gen über separate Kunststoff-
verschraubungen angeschlos-
sen. Schirme sind zu isolieren
(Abbildung 2).

Falls eine Unterstation gleich-
zeitig auch die Funktion einer
Fernwirkunterzentrale beinhal-
tet, wird das Fernwirkteil mit
einer Spannung aus einer USV-
Anlage (gemäß Rili 415.9110/
819.0901 in ESTW) versorgt.
Hierfür ist ein baugleicher Trafo-
schaltschrank mit den gleichen
Anforderungen einzusetzen.
Durch diese Versorgungsart
wird sichergestellt, dass alle
weiteren Fernwirkunterstatio-
nen, die über die Fernwirkun-
terzentrale angebunden sind,
trotz eines Spannungsausfalls
der OSE-Spannungsversor-

gung weiterhin von der Zes aus
bedienbar bleiben. Die Mast-
trennschalterebene ist so auf-
zubauen, dass die OSE mit ei-
ner gesonderten Spannung aus
einer Netzersatzversorgung ge-
speist werden kann.

Masttrennschalter-
ebene

Als Netzform für die Gesamtan-
lage ist das IT-Netz mit Isolati-
onsüberwachung vorgeschrie-
ben.

Als Grundlage für die Dimensio-
nierung der Kabelanlage ist die
Zeichnung 3 Ebs 09.11.51 zu
beachten. Hier sind die zulässi-
gen Leitungsangaben wie ma-
ximale Leitungslänge, Adern-
querschnitt, Adernanzahl sowie
die Schleifenimpedanzangaben
enthalten. Bei der Planung und
Errichtung des OSE-Kabelnet-
zes sind Abschaltbedingungen
für jeden anzuschließenden
Masttrennschalter zu errechnen
(Schleifenmessung).

Hierzu sind die Forderungen der
DIN VDE 0100 Teil 410 Abschnitt
413.1.5.5 b, 1.5.5.6 und 1.5.5.7
zu beachten. Als Grenzwert sind
23,5 k� anzunehmen, wobei
die Übergangswiderstände der
Klemmstellen unbedingt mit

Betrachtung finden müssen.
D.h. bei einem Wert von 22 k�
ist unter diesen Umständen der
zusätzliche Potentialausgleich
einzuführen. Unter der Betrach-
tung des kommerziellen Aspek-
tes ist in vielen Fällen eine alter-
native Betrachtung zwischen
der Verlegung eines teuren Ka-
bels mit dem Leiterquerschnitt
von 4 mm2 und der Erstellung
einer Unterstation im Außen-
verteilerschrank nötig. Hier kann
sich schon bei einer Stellentfer-
nung von 5 Kilometern und 5
Masttrennschaltern ein finanzi-
eller Vorteil zu Gunsten einer
Außenverteilerschrankuntersta-
tion ergeben.

Bei Nichterfüllung der Abschalt-
bedingungen ist für die betref-
fenden Masttrennschalter der
zusätzliche Potentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410
Abschnitt 413.1.6 durchzufüh-
ren. Der zusätzliche Potential-
ausgleich muss nach VDE 0100
Teil 400 Abschn. 413.1.5/
413.1.6 und Konzernrichtlinie
954.0107 Anhang 2 Abschnitt
12 ausgeführt werden.

Durch Messergebnisse (auch
bei Altanlagen unter 300 m�)
ist nachgewiesen, dass die me-
tallischen Verbindungen zwi-
schen MTS-Antrieb, dem Ober-
leitungsmast und der am Mast

angebrachten Bahnerde eine
ausreichende elektrische Ver-
bindung darstellen. Diese Ver-
bindungen sind nach VDE 0100
Teil 540 als zusätzlicher Poten-
tialausgleich zugelassen. Der
Anschluss der Masterde (Bahn-
erde) ist mit dem Schienenan-
schlusssystem nach 3 Ebs
15.03.23 auszuführen.

Nach VDE 0100 Teil 413.1.6.1
müssen in den zusätzlichen Po-
tentialausgleich alle gleichzeitig
berührbaren Körper und alle
gleichzeitig berührbaren fremden
leitfähigen Teile mit einbezogen
werden. Hier ist besonders auf
die Verbindung zu Signalen,
Geländern, Abschrankungen
sowie Hilfsgerüsten, die zur Er-
reichbarkeit der Mastschalteran-
triebe dienen, zu achten.

Zum Nachweis der Schutzmaß-
nahme ist gemäß GUV-V A3
eine Prüfung (Messung) durch-
zuführen. Dieser Nachweis ist
auch bei wiederkehrenden Prü-
fungen nach DIN VDE 0105 Teil
100 zu erbringen. Es ist unbe-
dingt erforderlich, dass die vor-
geschriebenen Prüfungen statt-
finden. Als ein abschreckendes
Beispiel kann Abbildung 3 an-
gesehen werden. Hier sind
Schäden, die durch einen nicht
vorhandenen Bahnerdean-
schluss entstehen können, er-
sichtlich.

Pro MTS-Baugruppe ist ein
überwachter Leitungsschutz-
schalter für 220 V AC, 2 A (bei
Bedarf auch 4 A oder 6 A) mit
dem in Ebs. 09.11.51 angege-
benen Kennlinientyp vorzuse-
hen. Der Einsatz sonstiger Si-
cherungselemente (z.B. Motor-
schutzschalter zur Strombe-
grenzung) ist zustimmungs-
pflichtig. Bei Neuanlagen wer-
den die Leitungsschutzschalter
nicht auf dem Mastschaltermo-
dul, sondern auf einer separa-
ten Automatenleiste mit steck-
baren Leitungsschutzschaltern
aufgebaut. Die Überwachungs-
kontakte aller Leitungsschutz-
schalter eines Schrankes wer-
den als Sammelmeldung an das
Fernwirkmodul übergeben und
von diesem an die Leitstelle (Zes)
gemeldet.                                �

Abbildungen 1 bis 3, von links nach rechts.
Abbildung 1, Seite 4:
Neue Unterstation.

Abbildung 2:
Spannungsversorgung und Erdschlussüberwachung.

Abbildung 3:
Klemmkasten zum Anschluss der Kabel.
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Die Auswertung der Stellungs-
meldungen der MTS ist so be-
schaltet, dass Einkoppelungen
und Spannungsüberlagerungen
keine Fehlmeldungen und Stö-
rungen verursachen. Für die
Auswertung der Stellungsmel-
dungen sind die Anschaltun-
gen über Relais sowie Opto-
koppler zugelassen. Optokopp-
ler werden bevorzugt einge-
setzt.

Die Selektivität der Störungs-
meldungen für die Netzbetriebs-
führung wird durch die UND-
Funktion: „Automatenfall“ so-
wie „Schalter-STÖRSTEL-
LUNG“ des entsprechenden
MTS gewonnen. Zusätzlich ist
von der Sammelmeldung „Au-
tomatenfall“ eine Schranksig-
nallampe anzusteuern. Die
Möglichkeit zum Austausch des
Leitungsschutzschalters gegen
einen mit einer anderen Kennli-
nie ist gegeben.

Es besteht die Möglichkeit ei-
nen 10 Ohm Vorwiderstand ein-
zubauen, um bei kurzen Ka-
belstrecken den Anzugsstrom
nach Ebs 09.11.51 zu begren-
zen. Dieser Widerstand ist über
einen Kontakt nur beim Anlauf
des MTS zugeschaltet. Alter-
native Lösungen zur Anlauf-
strombegrenzung sind zulässig,
bedürfen aber der Zulassung.

Beim Öffnen des OSE-/Unter-
stationsschrankes wird mittels
Schranktürkontakt die Meldung
Türkontakt zur Zes abgesetzt.

Bei Einbau neuer Fernwirkanla-
gen mit integrierter OSE in Stell-
werken alter Form, bzw. An-
schluss der Anlage an alte Ka-
belnetze, muss auf der Grund-
lage o.g. Anforderungen eine
spezifizierte Planung erfolgen.
Hier ist besonders eine Abspra-
che mit dem Kabelnetzbetrei-
ber (DB Netz NL) erforderlich.
Vom Kabelnetzbetreiber sind
Kopien der Bestandspläne und
die einschlägigen Prüfprotokol-
le zu übergeben.

Zwischenklemm-
verteiler

Es sind Potentialausgleichs-
schienen in den Zwischen-
klemmverteiler sowie in die Fern-
wirkunterstation einzubauen.
Diese sind mit der nächstlie-
genden PAS zu verbinden. Bei
Außenaufstellung ist eine Ver-
bindung zur Bahnerde (vorzugs-
weise Schiene) zugelassen. Die
Zwischenklemmverteiler sind
mit entsprechenden Anschluss-
möglichkeiten (innen 16 mm2/
außen 95 mm2) zu versehen.
Die Verdrahtung entsprechend
der Prinzipschaltbilder (Abbil-

dung 4) gewährleistet ein direk-
tes Ableiten eventueller Über-
spannungen.

Alle nicht belegten Steueradern
der Masttrennschalterkabel
werden im Zwischenklemmver-
teiler, auf über Einlegebrücken
gebrückte Klemmen, aufgelegt.
Dies geschieht, um evtl. in den
nicht belegten Kabeladern auf-
tretende Berührungsspannun-
gen abzuleiten. Gleichzeitig
werden Aderschlüsse von span-
nungsführenden Adern gegen
Erde abgeleitet, so dass die Iso-
lationsüberwachung anspre-
chen kann. Die Einlegebrücken
sind mit der Potentialausgleichs-
schiene zu verbinden. Hierbei
ist darauf zu achten, dass die
Adern in der Außenanlage zu
isolieren sind.

Überspannungs-
schutz

Für jeden MTS-Ausgang, die
Übertragungsleitung und die
Spannungsversorgungszulei-
tungen wird der Einsatz von
Schutzmodulen mit Fernmel-
dung als Überspannungs-
schutz/Überspannungsableiter
vorgeschrieben. Diese Über-
spannungsschutzableiter sind
auf eine metallene Hutschiene
angereiht. Dies ist erforderlich,

um eine im Querschnitt ausrei-
chende Ableitverbindung zu er-
halten, welche mit Kunststoff-
abstandshaltern isoliert in den
Zwischenklemmverteiler einzu-
bauen ist. Frei zugängliche Teile
der Hutschiene werden durch
geeignete Maßnahmen abge-
deckt. Es sind alle angeschlos-
senen Adern zu den Mastschal-
terantrieben sowie auch die
Adern zu den Überstromrelais
mit den Überspannungsschutz-
modulen auszurüsten.

Isolationswächter
Die Isolationsüberwachungs-
einrichtung ist so eingebaut,
dass der Zustand des Kabel-
netzes (in k�) ersichtlich ist. Es
wird der Isolationswächter der
Firma Bender Typ IRDH 275
oder ein funktionsgleicher Nach-
folgetyp eingesetzt. Die Einstell-
parameter sind durch eine „DB-
Version“ fest vorgegeben. Be-
sonders ist auf die Einstellung
des Ansprechwertes von 35 k�
zu achten. Dieser Ansprechwert
bezieht sich, unter der Berück-
sichtigung einer Messwerttole-
ranz auf die DIN VDE 0100 Teil
610. In Ausnahmefällen, d.h.
bei Übernahme sehr großer al-
ter Kabelnetze auf neue OSE-
Anlagen, kann der Ansprech-
wert nach DIN VDE 0105 auf 17
k� eingestellt werden.

Abbildung 4:
Prinzipschaltbild einer neuen Unterstation.
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Der am Isolationswächter an-
gebotene Messwert des Netz-
zustandes kann für Servicezwe-
cke als Anwahlmesswert zur
Zes übertragen werden.

Der erste Fehlerfall im Kabel-
netz wird gut sichtbar an der
Unterstation, PC OSE oder
Mosaikpult angezeigt sowie zur
Zes als Störmeldung (Isolations-
fehler) übertragen. Nach dem
Eintreten des Fehlerfalles muss
eine umgehende Entstörung
eingeleitet werden.

Bei wenigen Kabelnetzen mit
kleiner Koppelkapazität erfolgt
die Überwachung der Steuer-
ader, die über den Endschalter
des Antriebs unterbrochen ist,
erst nach dem Umschalten des
Antriebs. Ein eventuell auftre-
tender Erdschluss wird erst
dann erfasst. Zu einem Doppel-
erdschluss kommt es bei die-
sem Fall nur dann, wenn ein
erster Fehler schon im Außen-
leiter L2 vorhanden ist. Die An-
zahl dieser Netze kann als ver-
schwindend gering angesehen
werden.

Um in Zukunft auch für diese
Fälle eine Lösung zu erreichen,
wird durch die Leitstelle (neue
Zes) eine Überwachungsliste
generiert, welche eine Auflis-
tung nicht geschalteter MTS

erfasst. Diese Schalter sind
dann durch eine Probeschal-
tung auf ihre Funktion hin zu
prüfen. Es sind die Meldungen
Isolationsfehler (Isolfehler) und
Gerätestörung Isolationswäch-
ter (Isowächter gest.) zu über-
tragen.

Bedienebene
Bei der Bedienebene wird zwi-
schen der Nah- und der Vorort-
bedienebene unterschieden.

Die Nahsteuerung auf der Sta-
tionsebene ist bei der Netzleit-
technik für Oberleitungsanlagen
in Abhängigkeit der Anzahl der
zu steuernden Betriebsmittel
(Masttrennschalter) der Einsatz
von Ortssteuertafeln (Mosaik,
Pult) oder der Einsatz der Bild-
schirmtechnik (PC-OSE) zuläs-
sig. Der Aufbau der OSE sowie
die Darstellung des Schaltzu-
standes aller Betriebsmittel
(Masttrennschalter) des örtli-
chen Stellbereiches oder des
gesamten Stellbezirks eines
Stellwerks kann sowohl kon-
ventionell (Taster) als abgesetz-
te OSE/Ortssteuertafel, als auch
über Bildschirmtechnik PC-OSE
(Bildschirm mit Tastatur) darge-
stellt werden. Bildschirme mit
Tastatur bzw. Touchbedienung
können auch Verwendung fin-
den.

Eine VORORT-Steuerung an der
Anlage ist auf den Ausgabemo-
dulen (Mastschalterkarten) mit-
tels Drucktaster zu ermöglichen.
Bei alternativen Ausführungen
ohne konventionelle Mastschal-
terkarten (Kleinstmodule) sind
auch abnehmbare (steckbare)
Tastenblöcke zugelassen. Beim
Einsatz von Kleinstmodulen
oder ähnlichen Lösungen, die
autark (ohne Zentralteil) funkti-
onstüchtig sind, ist eine interne
Funktionskontrolle (Prozessor-
überwachung) eingebaut. Die-
se wird durch eine READY-LED
angezeigt und bei Ausfall als
Systemstörungsmeldung zur
Zes gemeldet (Abbildung 5).

Alternativ und unter Beachtung
der Wirtschaftlichkeit werden
auf der Feldebene aktive LCD-
Kleindisplays zur VORORT-
Steuerung eingesetzt, wobei
dann auf eine ständige PC-
NAH-Steuerung verzichtet wer-
den kann. Die Umschaltung
zwischen NAH-Steuerung und
FERN-Steuerung (NAH-/FERN-
MODE) erfolgt bei der Netzleit-
technik mittels gut sichtbarem
Handschalter (Hauptschalter) im
Netzleittechnikschrank. Die
VORORT-Bedienung an den
MTS-Baugruppen erfolgt unver-
riegelt gegenüber allen höheren
Leitebenen. Sie muss aber über
einen VORORT-/FERN-Um-

schalter an der OSE aktiviert
werden, wobei die entsprechen-
de Meldung an die Zes zu mel-
den ist.

Die Steuerbefehle (MTS EIN/
AUS) an der OSE und abge-
setzten Mosaikpulten sind über
eine Zweischrittbedienung zu
realisieren. D.h., erst nach dem
Anwählen des betroffenen MTS
ist durch das Drücken der je-
weiligen Befehlstaste die Aus-
führung des Schaltbefehls (EIN
oder AUS) möglich.

Für jeden MTS muss eine Frei-
gabe-/Sperrfunktion mit LED-
Anzeige vorhanden sein. Der
Handlungsablauf (für MTS Nr. x)
ist wie folgt sicherzustellen (Ab-
bildung 6):

Schalter sperren:

MTS-Taste x drücken
LED-Sperre x blinkt
Taste Freigabe/Sperre drü-
cken
LED Sperre x leuchtet =
Schalter ist gesperrt

Schalter freigeben:

MTS-Taste x drücken
LED-Sperre x blinkt
Taste Freigabe/Sperre drü-
cken
LED-Sperre x ist dunkel =
Schalter ist freigegeben     �

Abbildung 5:
Ortssteuerung mit Drucktasten auf den Mastschalter-

karten.
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BahnPraxis Spezial

Bei zusätzlich getrennter An-
ordnung der Fernwirkkompo-
nente/Fernwirkmodule der UST
außerhalb des Bedienraumes,
sind im Bedienungsraum des
Fdl die Funktionen für das me-
chanische Sichern der Schalter
gegen unbefugtes Schalten,
Laufüberwachung der Schalter
durch Schnarre (Ansteuerung
durch Stromrelaiskontakt), Iso-
lationswächtermeldungen, Au-
tomatenfallmeldung usw. an der
OSE nachzubilden.

In unbesetzten Stellwerken,
ESTW-A und ESTW-Unterzen-
tralen (UZ) werden keine statio-
nären PC-Ortssteuereinrichtun-
gen (PC-OSE) oder Ortssteuer-
tafeln installiert. Die Bedienung
der Ortssteuereinrichtung (OSE)
an den einzelnen Masttrenn-
schaltersteuerkarten oder Be-
dien- Modulen für die Betriebs-
stelle am Standort der Stellwer-
ke, ESTW-A u. UZ, welche sich
im Erweiterungsgebäudemodul
„Starkstrom/OSE-Raum“ befin-
den, sind weiterhin möglich.

Bei Notwendigkeit, die Stellwer-
ke ESTW-A u. UZ für längere
Zeit mit einem Fdl vor Ort zu
besetzten, wird die Einrichtung
einer stationären PC-OSE in je-
dem Einzelfall von der für die
elektrische Betriebsführung zu-
ständigen Stelle (Zes) mit dem

jeweiligen Betriebsleiter der
Betriebsleitzentrale (BZ) ent-
schieden. Die PC-OSE sind
dann als autarke Standard-PC
im Raum, in dem sich der Fdl-
Bedienplatz befindet, installiert.

Datenübertragung
Darunter ist die gesamte Ab-
handlung des Datenverkehrs
zwischen der Unterstation mit
integrierter OSE zur Steuerung
der Oberleitungs-Masttrenn-
schalter und den Prozessrech-
nersystemen der Zentralschalt-
stellen (Zes) über Fernwirkver-
bindungen und Datenübertra-
gungsnetze in Steuer- und Mel-
derichtung zu verstehen.

Benutzt werden in der Regel
Fernmeldekabeladern/Fern-
wirkverbindungen (Standleitun-
gen) in Linienanschaltung mit
Wechselstromtelegrafie WT
oder Modem bzw. PCM-Kanal
(auch optisch) auf einen Fern-
wirkumsetzer in der Fläche. Von
diesen Umsetzern zur zustän-
digen Zes wird der Datenver-
kehr über flächendeckende
Datennetze, wie das X.25-da-
tenpaketvermittelnde Netz IN
(heute Arcor), das ISDN (DTAG,
Bahn) sowie zukunftsweisend
TCP/IP-Netze (VPN DB Ener-
gie) abgewickelt. Sonderformen
stellen die Anbindung der UST

an das DB Netz-eigene MAS90-
System auf ausgewählten ABS/
NBS und die Nutzung des öf-
fentlichen GSM-Mobilfunknet-
zes dar.

Als Verkehrsart ist im Standard-
fall der „Gemeinschaftsbetrieb“
bei Fernwirkanlagen für Ober-
leitungsanlagen festgelegt. Re-
gelbetriebsart im Gemein-
schaftsverkehr für Fernwirkan-
lagen Oberleitung ist „Polling“
(UST werden zum Senden ihrer
Daten aufgerufen), die Betriebs-
weise Halbduplex (entweder
Senden oder Empfangen). Die
Übertragungsgeschwindigkei-
ten müssen in Abhängigkeit mit
der Übertragungseinrichtung
bei den stationsleittechnischen
Einrichtungen nach CCITT von
200 Bd bis 2400 Bd eingestellt
werden können.

Bei Einrichtung einer PC-OSE
auf Stellwerken oder in Unter-
zentralen mit Bedienmöglichkeit
in einem größeren Stellbereich
werden die Unterstationen auf
sog. Fernsteuer-Unterzentralen
(FUZ) geschalten, an denen sich
auch die Bedienmöglichkeit mit
der PC-OSE für alle angeschlos-
senen Unterstationen befindet.
Diese FUZ werden standard-
mäßig dann als End/End-Ver-
bindungen mit Betriebsweise
„Duplex“ (gleichzeitig Senden

und Empfangen) und Betriebs-
art „Spontan“ am Umsetzer
betrieben.

Die Informationskapazität (Infor-
mationsvolumen) für die Unter-
stationen ist in einer für alle Zes
bundesweit geltenden Betriebs-
mitteltext- und -meldungstabel-
le (BEMTAB) festgeschrieben.

Die Informationen einer Unter-
station erhalten standardmäßig
keinen Echtzeitstempel, die UST
besitzen keine Funkuhr. Erst der
Umsetzer setzt eine Zeitinfor-
mation. FUZ und PC-OSE be-
sitzen dagegen eine Funkuhr
und senden ihre Informationen
mit Echtzeitstempel zur Zes. Bei
der in Einführung befindlichen
Anbindung der UST an das VPN
DB Energie können dafür auch
so genannte NTP-Dienste (Zeit-
setztelegramme) verwendet
werden.

Das Übertragungsprotokoll für
die Unterstationen zur Kommu-
nikation mit einer Leitstelle (Zes)
muss heute aktuell für alle frei-
gegebenen Lieferanten das ge-
normte Protokoll nach IEC 870-
5-101/104 in der Spezifikation
DB Energie Zes sein. Hierbei ist
darauf zu achten, dass Gemein-
schaftsverkehre (Betriebsart
Polling) und Übertragungsge-
schwindigkeiten 200 Bd Halb-
duplex bedient werden müs-
sen. Für eine schnelle und si-
chere Datenübertragung ist an-
zustreben, die Übertragungs-
geschwindigkeit bei Nutzung
des IEC-Telegramms auf 600
Bd zu erhöhen. Die bisher für
Fernwirkumsetzer zugelasse-
nen firmenspezifischen Übertra-
gungsprotokolle dürfen bis zum
Ablauf der Nutzungsdauer wei-
terverwendet werden.

Wir hoffen, hiermit die wichtigs-
ten Änderungen und Entwick-
lungen der letzten Jahre in kom-
pakter Form dargelegt zu ha-
ben. Hierzu musste der Artikel
zwangsläufig teilweise sehr de-
taillierte Darstellungen nutzen.
Wir bitten, auch die im Text ge-
nannten Normen, Richtlinien
und Zeichnungswerke zu be-
achten.                                 �

Abbildung 6: Kompakt-OLA Peripherie TE 6460.
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BahnPraxis Aktuell

Allgemeines

Während des Abstellens von
Reisezügen bis zur Abfahrt sind
diese mit elektrischer Energie
zu versorgen.

In der Regel werden die Reise-
züge ohne Triebfahrzeug abge-
stellt. Daher sind stationäre E-
nergieversorgungsstationen, die
als Zugvorheizanlagen bezeich-
net werden (EZVA), notwendig.

Die EZVA speist über die Zug-
sammelschiene (ZS) die elektri-
schen Verbraucher in den Wa-
gen. Bei den angesprochenen
Verbrauchern handelt es sich in
erster Linie um Einrichtungen,
die direkt den Komfort für die
Fahrgäste bestimmen, wie Hei-
zung, Klimaanlage, Belüftung,
Batterieladung für die Beleuch-
tung, aber auch um solche, die
der Reisende nur indirekt wahr-
nimmt, wie Kühlaggregate der
Speisewagen und Frostschutz
für Brauchwasser der sanitären
Einrichtungen.

Hauptaufgaben der EZVA ist es
sicherzustellen, dass die in den
Verkehrspausen abgestellten
Reisezugwagen zum Zeitpunkt
ihrer Bereitstellung (Abzugszeit-
punkt) ausreichend geheizt oder
auch gekühlt sind, die Batterien
im Wagen geladen sind und
während der Standzeit die In-
nenraumtemperatur nicht unter
7° C sinkt.

Für moderne Komfortreisezug-
wagen ist eine durchgängige
Versorgung mit Elektroenergie
sicherzustellen.

Die technische Konzeption der
EZVA ist in der TU 954.9102
„Elektrische Energieanlagen;
Elektrische Zugvorheizanlagen“
beschrieben. Sie sind als elek-
trotechnische Anlagen mit si-
cherheitsrelevanten Eigen-
schaften nach VV Bau-STE ein-
gestuft und unterliegen der
technischen Aufsicht durch das
Eisenbahn-Bundesamt. Die
Komponenten der EZVA be-
dürfen einer technischen Frei-
gabe durch die DB Energie
Zentrale.

Energieversorgung
der Pilotanlage

Die Energie wird aus dem 15kV-
Oberleitungsnetz entnommen
und über eine Mittelspannungs-
schaltanlage mit einem Leis-
tungsschalter auf Transforma-
toren geführt. Dort wird die
Spannung auf die Heizspan-
nung von 1000 V herunter trans-
formiert und gelangt über eine
Niederspannungsschaltanlage
durch Heizschütze an den Heiz-
leitungsanschlusskasten mit
Sollbruchstellen. Von dem Heiz-
leitungsanschlusskasten wird
die Energie über eine spezielle
Gummischlauchleitung mit ei-
nem RIC-Stecker in eine Wa-
gensteckdose des Wagenparks
eingespeist. Die EZVA Z1 im Bf.
Stade weist eine Leistung von
1250 kVA auf. Pro Heizabgang
kann ein maximaler Strom von
800A, d.h. eine Leistung von
800kVA abgegeben werden.

An Leistungsklassen für EZVA
stehen 800 kVA, 1250 kVA,
1600 kVA und 2500 kVA zur
Verfügung. Alternativ kann auch
aus dem 10 kV bzw. 20 kV 50
Hz-VNB-Netz die Energiever-
sorgung erfolgen.

Schaltanlage

Die Schaltanlage ist einpolig
ausgeführt, da die Rückstrom-
führung über die Gleisanlage
und Rückleiter zur Rückleitungs-
sammelschiene in der Station
erfolgt. Die typgeprüfte luftiso-
lierte 16,7 Hz-Mittelspannungs-
anlage ist als stahlblechgekap-
selte Schaltanlage konzipiert
und für Kurzschlussleistungen
bis max. 600 MVA ausgelegt.
Diese ist standardmäßig für die
Einspeisung von 1 oder 2 Trans-
formatorabgängen bei gleichen
Abmaßen konstruiert. Bei der
1000 V-Schaltanlage sind ne-
ben dem Eingangsfeld Ab-
gangsfelder für 6, 8 oder 10
Heizabgänge lieferbar.

Steuerung

Für den Personen- und Anla-
genschutz sind umfangreiche�

Elektrische
Zugvorheiz-
anlagen –

Neue Technik
Kommentiert von Ludwig Linke

Durch die Vorgaben des technischen Produkt-
managements, wird ein Innovationsschub im Bereich der

Steuerung, Visualisierung und der Kommunikation der
Außenanlagen mit der zentralen Steuereinheit (Station)
angetrieben. Ein neuer Hersteller hat diese Vorgaben

bereits in einer Pilotanlage umgesetzt.

Abbildung 1: Außenanlage einer neuen EZVA.
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Sicherheitseinrichtungen vorge-
sehen. Die einzelnen Überwa-
chungsorgane wirken in Form
einer Sperrschleife bzw. Be-
triebsschleife auf den Auslöse-
kreis des Leistungsschalters,
der das Abschalten bewirkt. Zur
Begrenzung von Lastspitzen ist
ein Energiemanagement imple-
mentiert.

Die Steuerung der Zugvorheiz-
anlage erfolgt aus einer spei-
cherprogrammierbaren Steue-
rung (SPS) Fabrikat SIEMENS
Typ S7-300. Hier werden alle
binären und analogen Daten
erfasst und verarbeitet. Im Steu-
erschrank der Station sind die
zentralen Einheiten der Steue-
rung implementiert. In den Steu-
ersäulen sind jeweils eine de-
zentrale E/A-Baugruppe und
eine alphanumerische Anzeige
als SPS-Slaves vorhanden.

Die Auslösungen bei Überstrom
bzw. Kurzschluss werden unter
anderem ebenfalls mit der SPS
realisiert. Die von den Mess-
und Schutzwandlern gelieferten
Analogwerte werden mit Mess-
umformern in stromnormierte
Signale 4 – 20 mA umgesetzt
und dann in der SPS digitalisiert
weiterverarbeitet. Die SPS wirkt
bei Auslösung direkt auf einen
der Arbeitsstromauslöser des
Leistungsschalters. Unabhän-
gig davon sind elektromechani-
sche Schutzrelais in die Schalt-
anlage integriert, die selbst bei
Ausfall der SPS eine sichere
Abschaltung gewährleisten.

Die als Master konfigurierte CPU
kommuniziert mit den Slaves in
den Steuersäulen per Profibus-
DP-Protokoll. Um optimale Stör-
sicherheit zu erreichen, werden
alle außerhalb der Station lie-

genden Busteilnehmer mit ei-
ner optischen Verbindung über
Glasfaserkabel angeschlossen.
Zur Visualisierung der Prozess-
abläufe und Betriebsdaten ist in
die Schaltschrankfront ein
Touchpaneel mit virtueller Tas-
tatur und Maus eingebaut. Hier
werden alle aktuellen Werte und
Betriebszustände angezeigt
und für die Diagnose archiviert.
Die Fernübertragung und Nut-
zerzuscheidung der Energie-
kosten ist mit diesem System
ebenfalls möglich.

Energieregelung

Von der einfachen Vorheizung,
über den Frostschutz bis hin
zur Energieversorgung von ab-
gestellten Reisezugwagen mit
Klimaanlagen und Dosto-Wa-
gen ist über verschieden ein-
stellbare Betriebsarten die E-
nergieversorgung möglich. Das
zentrale Schaltgerät für die ein-
zelnen Heizabgänge ist das
Heizschütz. Dies regelt die Ver-
sorgungsspannung für den
Wagenpark so, dass die Wa-
gen zum benötigten Zeitpunkt
energieoptimal temperiert, die
Batterien geladen sind und bei
Minusgraden nicht einfrieren.
Die Energieregelung wird au-
ßentemperaturabhängig unter
Berücksichtigung der Abzugs-
zeit des Wagenparks, welche
an den Steuersäulen eingege-
ben wird, erreicht. Aus der Au-
ßentemperatur und der hinter-
legten Wärmekennlinie der Wa-
gen und der eingestellten Be-
triebsart berechnet die Steue-
rung den Einschaltzeitpunkt.

Außenanlagen

Alle im Gleisbereich befindlichen
Außenanlagen wie Steuersäu-
le, Heizleitungsanschlusskas-
ten, Blinddosenständer sind aus
korrosions- und UV-beständi-
gem Material hergestellt. Bei der
Aufstellung der Außenanlagen
wurden die Grenzlinien nach
EBO beachtet.

Je nach Einsatzort stehen Ein-
fach- oder Doppelsteuersäulen
zur Verfügung. Der konstruktive
Aufbau für Einfach- und Dop-

pelsteuersäule ist nahezu iden-
tisch. Dadurch ergibt sich ein
einheitliches Erscheinungsbild
in der Anlage auch bei gemisch-
ter Verwendung.

Die Außensteuerung ist gemäß
TU 954.9102 mit den entspre-
chenden Bedien- und Anzeige-
elementen ausgerüstet.

Die Kopfleuchte, zur weithin
sichtbaren Betriebszustandsan-
zeige, ist mit moderner Multi-
LED-Technik ausgerüstet, ein
Versagen ist damit fast vollstän-
dig auszuschließen. Mit einer
Klartextanzeige am Steuerpa-
neel werden Datum, Uhrzeit,
Betriebszustand und Störmel-
dungen durch eindeutige leicht-
verständliche Texte angezeigt.
Über den Betriebsartenwahl-
schalter werden wie herkömm-
lich die Betriebsarten eingestellt.
Die Bedienungsfolge die der
Rangierer durchführen muss,
wurde ähnlich den herkömmli-
chen Anlagen aufgebaut. Das
neue System erlaubt bei der
Bedienung aber mehr Komfort
bei geringern Preis.

Zur eindeutigen und wartungs-
freien Überwachung der Blind-
dose wird ein optisches Sys-
tem verwendet. Damit ist unab-
hängig vom Zustand des einge-
steckten RIC-Steckers und
auch unabhängig vom sonst zu
erwartenden Kontaktverschleiß
dauerhaft sichere Überwachung
gewährleistet.                       �

Abbildung 3: Ortssteuerung einer neuen EZVA über Touchscreen.

Abbildung 2: Bedieneinrichtung in einer neuen Steuersäule.
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Untersuchung
von Unfällen
bei Arbeiten an
Oberleitungs-
anlagen

Untersucht wurden 24 Unfälle
bei Arbeiten an Oberleitungs-
anlagen mit Stromeinwirkung
der Jahre 2001 bis 2003, bei
denen insgesamt 25 Personen
verunglückten, drei davon töd-
lich. Im Jahr 2001 ereigneten
sich gegenüber den Vorjahren
außergewöhnlich viele Unfälle.
Erfreulicherweise war in den
Jahren 2002 und 2003 eine
rückläufige Tendenz zu ver-
zeichnen.

Auch wenn in der Mehrzahl die-
se Unfälle nicht unmittelbar töd-
lich für die Betroffenen ende-
ten, so waren doch die physi-
schen und psychischen Schä-
digungen in Einzelfällen schwer-
wiegend. Einige der Verunglück-
ten verstarben zu einem späte-
ren Zeitpunkt an den Folgen
des Unfalls.

Im Vordergrund der Untersu-
chungen standen aber nicht die
Folgen von Unfällen, sondern
deren Ursachen und mögliche
Abhilfemaßnahme. Unter die-
sen Gesichtspunkten wurden
die Unfälle analysiert und fol-
genden Ursachengruppen zu-
geschieden:

Mangelhafte
Kommunikation
Fehler bei der Informationsüber-
mittlung und Missverständnis-
se bei der Freigabe zum Arbei-
ten zwischen Arbeitsverant-
wortlichem und Monteur mit der
Folge, dass zu früh an noch
oder an nicht freigegebenen
Anlagenteilen mit den Arbeiten
begonnen wurde.

Arbeitsgrenzen nicht
beachtet
Überschreitung der festgeleg-
ten Arbeitsgrenzen bei der Ar-
beitsausführung.

Kranarbeiten
Unzulässige Annäherung an �

Förderung der
Arbeitsicherheit
bei Arbeiten an
Oberleitungs-

anlagen
Oliver Kümmel, Leiter Elektrotechnik, DB Netz AG,

Frankfurt am Main

Das Unfallgeschehen bei Arbeiten an Oberleitungsan-
lagen durch Stromeinwirkung der letzten Jahre nahm die

DB Netz AG zum Anlass, die Situation gemeinsam mit
den Fachfirmen und den Unfallversicherungsträgern zu

diskutieren. Unter dem Stichwort „Förderung der Sicher-
heit bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen“ fanden

zahlreiche Gesprächsrunden statt. Hierbei wurden die
Unfallereignisse untersucht, die Ursachen analysiert und

Maßnahmen festgelegt.

BahnPraxis Aktuell
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unter Spannung stehende Teile
der Oberleitung oder der Bahn-
energieleitung beim Verladen
sowie beim Stellen von Masten
o.Ä. mit Kränen oder anderen
Baumaschinen.

Verwechslung der
Spannungsfreiheit
Bei Annäherung an aktive Teile
der Oberleitung oder der Bahn-
energieleitung wurde versäumt,
sich von mindestens einer sicht-
baren Bahnerdung zu überzeu-
gen.

Andere Ursachen
Unfälle, die nicht den o.g. Ursa-
chen zugeschieden werden
konnten.

Etwa die Hälfte der untersuch-
ten Unfälle entfiel dabei auf die
Ursachengruppe „Verwechs-
lung der Spannungsfreiheit“.
Diese Gruppe wurde deshalb
nach Arbeiten an oder in der
Nähe von

� Kettenwerken,

� Bahnenergieleitungen und

� Mastschaltern oder Schal-
terleitungen

weiter untergliedert.

Die Analyse zeigt, dass Unfälle
bereits durch Fehler in der Pla-
nung und Arbeitsvorbereitung
ihren Ursprung haben können.
Diese können bei Verkettung
weiterer negativer Umstände die
Wahrscheinlichkeit eines Unfalls
erhöhen. So wurden beispiels-
weise schon bei der Planung
notwendige Ausschaltungen
von Schaltgruppen, Oberlei-
tungsabschnitten oder Bahn-
energieleitungen übersehen und
demzufolge auch nicht in die
Betriebs- und Bauanweisung
(Betra) aufgenommen. Auch bei
der Arbeitsvorbereitung vor Ort
wurde die Notwendigkeit der
Ausschaltung nicht erkannt,
was schließlich zum Elektroun-
fall führte.

Als Ergebnis ist festzustellen,
dass bei Einhaltung der Unfall-
verhütungsvorschriften und des
Regelwerkes der DB AG – vor
allem aber der fünf Sicherheits-
regeln gemäß [1] – alle Unfälle

hätten vermieden werden kön-
nen. Insofern besteht an dieser
Stelle kein Handlungsbedarf
Unfallverhütungsvorschriften
oder Richtlinien zu ändern. Viel-
mehr beruhen die jeweiligen
Unfallursachen auf dem Fehl-
verhalten der Arbeitskräfte
durch nicht konsequente Be-
achtung der Sicherheitsbestim-
mungen. Daher ist in erster Li-
nie das sicherheitsgerechte Ver-
halten der Arbeitskräfte zu stär-
ken.

Maßnahmen zur
Förderung der
Arbeitssicherheit

Aus den im Rahmen von Ar-
beitskreisen und dem Aus-
tausch von Erfahrungen gewon-
nen Erkenntnissen wurden die
folgenden Themen vertieft und
Maßnahmen zur Förderung der
Arbeitssicherheit vereinbart:

� Klarstellung von Aufgaben,
Verantwortlichkeiten und
Zusammenarbeit,

� Standardisierter Sprachge-
brauch,

� Prozessbild „Planen, Vorbe-
reiten und Durchführen von
Arbeiten“,

� Checkliste „Überprüfen si-
cherheitlicher Maßnahmen
im Baubetrieb“,

� Arbeiten an Masttrennschal-
tern und Kabelendver-
schlüssen,

� Praxistraining „Abläufe beim
Durchführen von Arbeiten“.

Klarstellung von Aufgaben,
Verantwortlichkeiten
und Zusammenarbeit
Nicht nur die Beachtung der
Sicherheitsregeln, die sich auf
die DIN VDE [1 und 2] und auf
die Gesetzlichen Unfallverhü-
tungsvorschriften (GUV) [3 und
4] stützen, sondern auch die
eindeutige Abgrenzung der Auf-
gaben und Verantwortlichkei-
ten sind bei Arbeiten an Ober-
leitungsanlagen von ausschlag-
gebender Bedeutung und müs-
sen eindeutig abgegrenzt sein
[5].

Bei allen Tätigkeiten an oder in
der Nähe von Oberleitungsan-
lagen ist das reibungslose Zu-
sammenwirken zwischen dem
Anlagenverantwortlichen und
dem Arbeitsverantwortlichen
unabdingbare Voraussetzung
für ein unfallfreies Arbeiten.

Der Anlagenverantwortliche ist
eine Person, die vom Betreiber
benannt ist, die unmittelbare
Verantwortung für den Betrieb
der Oberleitungsanlage zu tra-
gen. Zu seiner Entlastung kann
er für Baumaßnahmen eine Per-
son zeitlich und örtlich begrenzt
als Anlagenbeauftragten einset-
zen [6].

Der Anlagenverantwortliche
oder der Anlagenbeauftragter
veranlasst bei Arbeiten an Ober-
leitungsanlagen alle bahnbe-
trieblichen Maßnahmen sowie
die Sicherheitsmaßnahmen
„Freischalten“ und „Gegen
Wiedereinschalten sichern“.
Dabei greift er, soweit er diese
Aufgaben nicht in Personaluni-
on wahrnimmt, auf den Techni-
schen Berechtigten gemäß Be-
tra und einen Schaltantragstel-
ler zurück. Diese wiederum ver-
anlassen beim Fahrdienstleiter
die Gleissperrungen und beim
Schaltdienstleiter der Zentral-
schaltstelle die Schalthandlun-
gen.

Der Arbeitsverantwortliche trägt
die unmittelbare Verantwortung
für die Durchführung der Arbei-
ten. Er legt im Benehmen mit
dem Anlagenverantwortlichen
oder dem Anlagenbeauftragten
die Arbeitsgrenzen fest und
unterweist seine Mitarbeiter
über Gefahren aus dem Eisen-
bahnbetrieb sowie über arbeits-
typische Unfallgefahren. Er ist
verantwortlich für das Feststel-
len der Spannungsfreiheit und
das Bahnerden. Dabei kann er
sich eines oder mehreren Bahn-
erdungsberechtigten bedienen.

Führt der Anlagenverantwortli-
che selbst Arbeiten an den
Oberleitungsanlagen durch, so
nimmt er neben der Anlagen-
verantwortung auch die Funkti-
on als Arbeitsverantwortlicher
wahr. Anders verhält es sich bei

Arbeiten durch Betriebsfremde.
Hier fordert die DB Netz AG
eine vom Auftragnehmer unab-
hängige Person für die Wahr-
nehmung von Aufgaben aus der
Anlagenverantwortung. Dies
kann der Anlagenverantwortli-
che selbst oder ein Anlagenbe-
auftragter sein.

Die Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten sowie das Zusam-
menwirken aller bei Arbeiten an
Oberleitungsanlagen beteiligten
Personen sind im Rahmen re-
gelmäßiger Fortbildungen und
Unterweisungen aufzuarbeiten
und zu erläutern. Dabei ist ins-
besondere die Rolle des Anla-
genverantwortlichen oder des
Anlagenbeauftragten und des
Arbeitsverantwortlichen als Bin-
deglied an der Schnittstelle zwi-
schen Anlagenbetreiber und
Auftragnehmer hervorzuheben.

Standardisierter
Sprachgebrauch
Unzureichende oder missver-
ständliche Kommunikation zwi-
schen dem Arbeitsverantwort-
lichen und den an der Arbeits-
ausführung beteiligten Monteu-
ren führte dazu, dass mit den
Arbeiten entweder vor der Frei-
gabe zum Arbeiten oder an nicht
freigegebenen Anlagenteilen
begonnen wurde.

Um bei der mündlichen Infor-
mationsübermittlung Fehler zu
vermeiden, muss der Empfan-
gende die Information gegenü-
ber dem Absendenden wieder-
holen, der dann bestätigen
muss, dass die Information rich-
tig empfangen und verstanden
wurde [1].

Diese Festlegung wird bei der
DB Netz AG zukünftig durch
einen standardisierten Sprach-
gebrauch für die Freigabe zum
Arbeiten umgesetzt. Inhaltlich
müssen mindestens die ausge-
schalteten und bahngeerdeten
Anlagenteile sowie das Anla-
genteil genannt werden, an dem
mit den Arbeiten begonnen
werden soll. Der Monteur, der
nach der Freigabe zum Arbei-
ten als erster mit den Arbeiten
beginnt, hat diese Informatio-
nen gegenüber dem Arbeits-
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verantwortlichen zu wiederho-
len. Dieser bestätigt, dass die
Information richtig empfangen
und verstanden wurde.

Bei einem schriftlichen Freiga-
beverfahren kann der Arbeits-
verantwortliche nicht erkennen,
ob der Monteur alle Einzelhei-
ten im Zusammenhang mit der
Freigabe zum Arbeiten wirklich
richtig verstanden hat und stellt
deshalb für die DB Netz AG
keine Alternative zum Verfahren
mit dem standardisierten
Sprachgebrauch dar. Widrige
Umstände wie zum Beispiel
kurze Sperrpausen oder
schlechte Witterung lassen das
schriftliche Freigabeverfahren
zudem bei Arbeiten an Oberlei-
tungsanlagen als unpraktikabel
erscheinen.

Prozessbild „Planen,
Vorbereiten und
Durchführen von Arbeiten“
Unfälle können durch Fehlhand-
lungen in den unterschiedlichen
Phasen einer Maßnahme ihren
Ursprung nehmen. Durch die
Darstellung von Teilprozessen
für das Planen, Vorbereiten und
Durchführen von Arbeiten an
Oberleitungsanlagen sollen Auf-
gaben, Verantwortlichkeiten
und Zusammenarbeit der be-
teiligten Personen verdeutlicht
werden.

Checkliste „Überprüfen
sicherheitlicher Maßnahmen
im Baubetrieb“
Vor Beginn der Arbeiten an
Oberleitungsanlagen ist mittels
Checkliste zu überprüfen, ob
alle Voraussetzungen für das
sichere Arbeiten erfüllt sind. Mit
Ja-Nein-Fragen können der
Anlagenverantwortliche oder
der Anlagenbeauftragte und der
Arbeitsverantwortliche einfach
und schnell noch offene Punkte
der Arbeitsvorbereitung erken-
nen. Durch Ja-Nein-Verzwei-
gungen werden Hinweise ge-
geben, welche Maßnahmen
noch zu treffen sind.

Arbeiten an
Masttrennschaltern und
Kabelendverschlüssen
Obwohl mindestens eine der
durchgeführten Bahnerdungen

zu Beginn der Arbeiten für die
Arbeitskräfte sichtbar sein
muss, versäumte ein Teil der
verunglückten Personen sich
vor Annäherung an ein aktives
Teil der Oberleitung davon zu
überzeugen, dass dieses bahn-
geerdet war. Eine Vielzahl der-
artiger Unfälle ereignete sich bei
Arbeiten an Masten, auf denen
sich Masttrennschalter oder
Bahnenergieleitungen befan-
den.

Seit dem 01.01.2005 ist daher
in der Konzernrichtlinie [7] der
DB AG festgelegt, dass bei Ar-
beiten an Masttrennschaltern
und Kabelendverschlüssen di-
rekt an der Arbeitsstelle bahn-
geerdet werden muss.

Praxistraining „Abläufe beim
Durchführen von Arbeiten“
Die vorstehenden Maßnahmen
zur Förderung der Arbeitssicher-
heit sind in die Praxis zu über-
führen. In einem speziell entwi-
ckelten Praxistraining wird si-
cherheitsgerechtes Verhalten
mit den Mitarbeitern geübt und
gefestigt. Dabei sollen anhand
nachgestellter Unfälle Beispiele
von typischen Fehlverhalten
aufgezeigt werden. Die Durch-
führung des Praxistrainings er-
folgt bei der DB Netz AG im
Rahmen der regelmäßigen Fort-
bildungsunterrichte.

Ausblick

Die Unfallverhütung ist ein typi-
sches Beispiel für Aufgaben, die
vom Unternehmer allein nicht
zu lösen sind. So bildete sich
beispielsweise Anfang 2003 der
Arbeitskreis zur Förderung der
Arbeitssicherheit bei Arbeiten an
Oberleitungsanlagen als ge-
meinsame Plattform für Fachfir-
men und Unfallversicherungs-
träger. Ziel ist es, Präventions-
strategien zu entwickeln und
anzuwenden.

Effektiv scheint die Umsetzung
der Maßnahmen zur Förderung
der Arbeitssicherheit bei Arbei-
ten an Oberleitungsanlagen
unter anderem im Rahmen von
Aktionstagen und Fortbildungs-
unterrichten zu sein. Die Veran-

staltungen sollen die Mitarbei-
ter motivieren, Sicherheit im ei-
genen Arbeitsbereich zu leben
und weiter zu tragen. Die DB
Netz AG erwartet, dass ihre
Auftragnehmer die Maßnahmen
ebenfalls umsetzen.

Die DB Netz AG beabsichtigt
auch weiterhin die Zusammen-
arbeit mit den Fachfirmen und
den Unfallversicherungsträgern
in regelmäßigen Arbeitskreisen
und Workshops fortzuführen.  �

Literatur zu diesem Beitrag

[1] DIN VDE 0105-100:2000: Betrieb von elektrischen Anlagen
(2000)

[2] DIN VDE 0105-103:1999: Betrieb von elektrischen Anla-
gen, Zusatzfestlegungen für Bahnen

[3] GUV-I 769: Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrlei-
tungsanlagen, Mai 2000

[4] GUV-V A2: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, Mai
2000

[5] Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn: Bei Ar-
beiten an Oberleitungsanlagen: Wer hat auf der Baustelle
eigentlich das Sagen? In: Praxis E – Information für den
Elektrotechnischen Dienst 1992, H. 1/92, S. 3-6

[6] Peter Pusch: VDE-Schriftenreihe – Normen verständlich Nr.
79, 4. aktualisierte Auflage „Schaltberechtigung für Elektro-
fachkräfte und befähigte Personen“, Juli 2004

[7] KoRil 132.0123 Anhang 1: Sicherheit bei Arbeiten an oder
in der Nähe von Oberleitungsanlagen, 01.01.2005

Auf den folgenden
beiden Seiten

finden Sie die Charts
zu diesem Beitrag.



14 BahnPraxis E 2/2005

BahnPraxis Aktuell
Fo

to
: D

B
 A

G
/L

au
te

ns
ch

lä
ge

r



BahnPraxis E 2/2005 15

BahnPraxis Aktuell



Eisenbahn-Unfallkasse

profil zeigen!

Sicher arbeite
n – es lohnt z

u leben


